
Rechnungsprüfungskommission 
 
 
 
Überdeckung Bubenholz (N11/A51), Mischwasserkanalisation Ost 
Abrechnung                                  K1.1.3 
 
 
Ausgangslage 
Mit Beschluss Nr. 230 vom 22. September 1998 bewilligte der Stadtrat für die 
Erstellung der Mischwasserkanalisation Ost einen Objektkredit im Betrage von CHF 
310'000.-- (inkl. 7,5% MWST) und legte die Vorlage gemäss Art. 50 Ziffer 6 der 
damaligen Gemeindeordnung dem Gemeinderat zum Beschluss vor. Der 
Gemeinderat stimmte dem Kredit mit Beschluss vom 7. Dezember 1998 zu.  
 
Bauabrechnung 
Gemäss Bauabrechnung vom 22. Dezember 2006 belaufen sich die Gesamtkosten 
exkl. MWST auf CHF 312'516.90. Der bewilligte Kredit von CHF 288'372.10  
(exkl. 7,5% MWST) wird damit um CHF 24'144.80 übertroffen was einer Kredit -
überschreitung von 8,4% entspricht. 
Die Kreditsumme aus dem Jahre 1998 basierte auf einem Kostenvoranschlag des 
Gesamtprojektes der Überdeckung mit einer Genauigkeit von +/-20%. Die 
überarbeitete Kostenzusammenstellung  vom Juli 2002 wies eine Kostensteigerung 
von rund CHF 25'800.-- aus. Die Kreditüberschreitung im Betrage von CHF 24'144.80 
befindet sich somit innerhalb der Kostensteigerung.  
 
Beiträge 
Gemäss Verfügung Nr.1904 vom 25. August 2000 des kantonalen Amtes für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft (AWEL) ist mit einem Staatsbeitrag von rund CHF 15'000.-- 
zu rechnen. Die Einforderung des Staatsbeitrages ist erfolgt. 
 
Prüfung der Abrechnung 
Die RPK hat die Bauabrechnung geprüft und für in Ordnung befunden. 
 
Antrag 
Die RPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig mit 5:0, 
die Bauabrechnung im Betrage von CHF 312'516.90 (exkl. 7,6% MWST) zu 
genehmigen. 
 
 
Referent vor dem Gemeinderat: Roland Hüssy 
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